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Landkreis Ludwigslust-Parchim | FD 63 | PF 160220 | 19092 Schwerin           Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim         
 

  
Amt Crivitz 
Bauamt | SG Stadt- und Gemeindeentwicklung 
Amtsstraße 5 
19089 Crivitz 
 

 
Organisationseinheit 
Fachdienst Bauordnung 
 

Ansprechpartner 
Frau Haase 
 

Telefon                       Fax 
03871 722-6313      03871 722-77 6377 
 

E-Mail vanessa.haase@kreis-lup.de 

 
Aktenzeichen Dienstgebäude Zimmer Datum 
BP 250046 Ludwigslust B 311 29.08.2025 

 

 
Betrifft: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
Hier: Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim zur 3. Änderung des Teilflä-
chennutzungsplans für den Bereich Pinnow der Gemeinde Pinnow; Amt Crivitz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die eingereichten Unterlagen zur o.g. Planung der Gemeinde Pinnow wurden durch die Fachdienste des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim geprüft.  
 
Im Ergebnis der Prüfung äußert der Landkreis Ludwigslust-Parchim nachfolgende Anregungen: 
 
 
FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
 
Gegen die 3. Änderung bestehen keine Bedenken. Näheres ist den Stellungnahmen zu den zugehörigen 
Bebauungsplänen zu entnehmen. 
 
Herr Meier, Tel.: -3314 
 
FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 
 
Seitens des FD Brand- und Katastrophenschutz gibt es zum o.g. Vorhaben folgende Bedenken und Hin-
weise: 
 

1. Vorsorglich wird hier auf die Pflicht der Gemeinde, die Löschwasserversorgung gemäß § 2 Brand-
schutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V sicherzustellen hingewiesen.  

 
2. Zugänge und Zufahrten von öffentlichen Verkehrsflächen auf den Grundstücken sind gemäß der 

LBauO M-V zu gewährleisten. Dabei sind die Vorgaben zur lichten Breite und Höhe gemäß der 
Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr M-V zu beachten. Bei Einzäunung der Anlage mit einer 
Toranlage ist die Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr über eine Feuerwehrschließung sicherzu-
stellen. Hierzu hat eine Abstimmung mit dem Fachdienst 38 – Brand- und Katastrophenschutz zu 
erfolgen. 

 
Herr Vos, Tel.: -3818 
 
 

__ 
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FD 53 – Gesundheit 
 
Gegen die o.g. Baumaßnahme gibt es seitens des Fachdienstes Gesundheit des Landkreises Ludwigslust-
Parchim keine grundsätzlichen Einwände. 
 
Die Fläche 1, die als Erweiterung für das Wohngebiet „Am Kiessee“ vorgesehen ist, soll in Richtung Kies-
tagebau erweitert werden. Auf Grund der Betriebsgeräusche, die auch schon im bestehenden Wohngebiet 
für Beeinträchtigungen der Wohnqualität der Anwohner sorgen, halten wir Maßnahmen zum Lärmschutz 
für zwingend erforderlich. 
 
Frau Höhne, Tel.: -5336 
 
FD 60 – Regionalmanagement und Kreisentwicklung 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Herr Müller, Tel.: -6005 
 
FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
 
Als Träger öffentlicher Belange bestehen keine Einwände. 
 
Hinweis:   
Eine katastermäßige Prüfung erfolgte nicht. 
 
Frau Ehrich, Tel.: -6261 
 
FD 63 – Bauordnung 
 
Denkmalschutz 
 
Grundlage der Stellungnahme ist das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V). 
 
Baudenkmalpflegerischer Aspekt 
Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Baudenkmale und kein ausgewiesener Denkmalbereich.  
 
Bodendenkmalpflegerischer Aspekt 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich im Bereich des Vorhabens zur Wohnbaufläche (einschließ-
lich der nördlich angrenzenden Flächen) mit der Blau gekennzeichnete Bodendenkmale (siehe beigefügte 
Karte – rote/blaue flächige bzw. kreisförmige Markierungen). Das Bodendenkmal wird unter folgendem 
Eintrag geführt:  
 
Gemarkung Petersberg Fundplatz 41  
 
Die Bodendenkmale sind in die Planzeichnung zu übernehmen und entsprechend zu kennzeichnen.  
Aufgrund der Bekanntheit des nördlich angrenzenden Bodendenkmals ist mit weiteren Befundlagen im 
Bereich des Vorhabens zu rechnen. Es wird zu einer Nachforschungsgenehmigung nach § 12 DSchG                    
M-V geraten.  
 
Hinweis: 
Für Maßnahmen in diesen Bereichen ist gemäß § 7 Abs. 1 ff. DSchG M-V eine denkmalrechtliche Geneh-
migung erforderlich, solange nicht das Erfordernis/Genehmigungspflicht der Maßnahme nach § 7 Abs. 6 
DSchG M-V besteht. 
 
Frau Vollmer, Tel.: -6322 
 
Bauplanung 
 
Aus bauplanungsrechtlicher Sicht gibt es zum o. g. Vorhaben keine Bedenken und Hinweise.  
 
Frau Jarchow, Tel.: -6310 
 
Bauleitplanung 
 
Aus Sicht der Bauleitplanung bestehen keine Bedenken. 
 
Frau Haase, Tel.: -6313 
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FD 66 – Straßen- und Tiefbau 
 
Straßenaufsicht 
Unsererseits bestehen keine Einwände oder Bedenken, Kreisstraßen sind nicht betroffen. 
 
Frau Hett, Tel.: -6615 
 
FD 68 – Umwelt 
 
Naturschutz 
 
Eine Stellungnahme liegt noch nicht vor; eine nachträgliche Abgabe wurde bis zum 10.09.2025 zugesichert. 
 
Wasser- und Bodenschutz 
 
 Gewässer I. 

und II. Ord-
nung 

Abwasser Grundwas-
serschutz  
 

Boden-schutz Anla-
gen 
wgf. 
Stoffe 

Hoch-
wasser-
schutz 

Gewässer-
ausbau 

Keine Einwände 07.08.2025 
Laskowski 

07.08.2025 
Laskowski 

26.08.2025 
Thielmann 

26.08.2025 
Thielmann 

   

Bedingun-
gen/Aufl./ Hinw. 
laut Anlage 

       

Ablehnung lt. 
Anlage 

       

Nachforderung 
lt. Anlage 

       

 
Grundwasser / Bodenschutz 
Bezüglich des Boden- und Grundwasserschutzes sowie der Altlasten bestehen zum Vorhaben keine Be-
denken oder Einwände. 
 
Hinweise: 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind uns Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen im vom Vorha-
ben betroffenen Gebiet nicht bekannt.  
Das Vorhaben befindet sich in der Schutzzone IIIa der Wasserfassung Pinnow. Es sind die Maßgaben der 
Schutzgebietsverordnung zu beachten. 
 
Auflagen: 
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer durch Arbeitsverfah-
ren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besorgen sind. Bei auftretenden Havarien mit 
wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen. Die untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ludwigslust-Parchim (uWb) ist unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu 
informieren.  
Falls Anzeichen für altlastenrelevante Bodenbelastungen angetroffen werden, sind unverzüglich die Arbei-
ten einzustellen und die uWb zu informieren. Treten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten wie z.B. unnatürliche 
Verfärbungen, Gerüche oder Müllablagerungen auf, ist der Fachdienst Umwelt des Landkreises Ludwigs-
lust-Parchim zu informieren, um weitere Verfahrensschritte abzustimmen. 
Beim Einbau von mineralischen Abfällen, Gemischen und Bodenmaterial für z.B. Zuwegungen und Stell-
flächen ist die Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in tech-
nische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), die 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 186) geändert worden ist" zu beachten. 
 
Begründung: 
Die Auflagen entsprechen dem Vorsorgegrundsatz zum Gewässer- und Bodenschutz und sind verhältnis-
mäßig. Sie beruhen auf § 107 Abs. 1 Landeswassergesetz M-V, §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 100 Abs. 1, 101 
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz, §§ 1, 2, 13, 14 Landesbodenschutzgesetz M-V und §§ 1, 4 Abs. 5, 7 Bun-
des-Bodenschutzgesetz. 
 
Herr Thielmann, Tel.: -6875 
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Immissionsschutz und Abfall 
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes kann zum oben genannten Bauvorhaben aktuell nicht abschließend 
Stellung genommen werden: 
 

1. Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans der Gemeinde Pinnow be-
steht aus zwei Geltungsbereichen. Der Geltungsbereich für den Bebauungsplan Nr. 22 umfasst in 
der Flur 1, Gemarkung Petersberg, Teilflächen des Flurstückes 82/1. Mit dem Planvorhaben wird 
ein neues Wohngebiet ausgewiesen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 23 "Sport und 
Freizeit" der Gemeinde Pinnow umfasst in der Flur 2, Gemarkung Pinnow, Teilflächen der Flurstü-
cke 198, 199, 200/3, 209/4 sowie 210/1. Mit dem Planvorhaben werden Flächen für Sport-und 
Spielanlagen ausgewiesen. 
 

2. Die zum Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 22 nächstgelegenen Wohnbebauungen (Am 
Kiessee Nr. 8, 9, 16, 17, 24, 25 und 29) befinden sich in dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 20 
„Wohngebiet am Kiessee“ der Gemeinde Pinnow und sind als allgemeines Wohngebiet ausgewie-
sen. Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm, 26. August 1998) nach 
Ziffer 6.1 e) darf der Immissionsrichtwert (Außen) in einem allgemeinen Wohngebiet von 

-  tags  (06.00 – 22.00 Uhr) - 55 dB (A) 
-  nachts (22.00 – 06.00 Uhr) - 40 dB (A) 

nicht überschritten werden.  
 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 
30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A) überschreiten. 
 

3. Eine Blendwirkung der eingesetzten Module der Solaranlage ist für die Umgebung auszuschließen. 
Es sind Solarmodule mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwenden. 

 
4. Die Abnahme der Feuerungsanlagen hat durch den Schornsteinfeger zu erfolgen. 

 
5. Bei dem Bebauungsplan Nr. 23 "Sport und Freizeit" der Gemeinde Pinnow wird aufgrund der an-

gegebenen Freisportarten:  

 Skateranlage, 

 Pumptrack, 

 Beachvolleyballplatz und  

 Streetballplatz 
aktuell davon ausgegangen, dass die Anlage auf die körperliche-spielerische Aktivität ausgerichtet 
ist und nicht auf Schulsport, Vereinssport, Kursveranstaltungen oder vergleichbar organisierten 
Freizeitsport. Somit wird als Beurteilungsgrundlage die Richtlinie zur Beurteilung der von Freizeit-
anlagen verursachten Geräusche (Freizeitlärm-Richtlinie) in Mecklenburg – Vorpommern vom 03 
Juli 1998 herangezogen. 

 
Es ist der unteren Immissionsschutzbehörde mitzuteile, welche Nutzung bei der geplanten Anlage 
im Vordergrund steht: Der organisierte Freizeitsport, privater individueller Freizeitsport oder ande-
res. 
 

6. Sind Wettkämpfe mit technischer Unterstützung (z.B. Lautsprechern) und / oder Zuschauern auf 
den Anlagen des Bebauungsplans Nr. 23 "Sport und Freizeit" der Gemeinde Pinnow geplant? 

 
Die nordwestlich zum Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 23 nächstgelegenen fremdge-
nutzten Wohnbebauungen (An der Bietnitz Nr. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 und 71) befin-
den sich in dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 3 „Kirchenland“ der Gemeinde Pinnow und 
sind als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 
Gemäß Ziffer 5.1 der Freizeitlärm-Richtlinie M-V darf die von Freizeitanlagen ausgehende Geräu-
schimmission den Immissionsrichtwert (Außen) in einem allgemeinen Wohngebiet 

- tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit - 55 dB (A) 
- tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit und  
  an Sonn- und Feiertagen - 50 dB (A), 
- nachts  - 40 dB (A) 

an der Wohnnachbarschaft nicht überschritten werden. 
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Die nordöstlich zum Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 23 nächstgelegenen Immission-
sorte der Kleingartenanlage in der Gemarkung Pinnow, Flur 2, Flurstück 200/1 und 74 sind gemäß 
der DIN 18005 die Immissionsrichtwerte (außerhalb von Gebäuden) von 

-  tags  (06.00 – 22.00 Uhr) – 55 dB(A) 
-  nachts (22.00 – 06.00 Uhr) – 55 dB(A) 

maßgebend und nicht überschritten werden. 
 
Die südwestlich zum Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 23 nächstgelegene fremdgenutzte 
Wohnbebauung (An der Crivitzer Chaussee 11) ist als Außenbereich ausgewiesen. In der Ziffer 5.1 
der Freizeitlärm-Richtlinie M-V werden keine Immissionsrichtwerte für schutzbedürftige Räume im 
Außenbereich angegeben. Aufgrund dessen wird entsprechen der Schutzbedürftigkeit beurteilt. 
Der Schutzanspruch des Außenbereiches ist in diesem Fall anhand der umgebenen Landwirtschaft 
und Wohnbebauung mit dem Schutzanspruch eines Dorfgebietes anzunehmen.  
Gemäß Ziffer 5.1 der Freizeitlärm-Richtlinie M-V darf die von Freizeitanlagen ausgehende Geräu-
schimmission den Immissionsrichtwert (Außen) in einem Dorfgebiet  

- tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit - 60 dB (A) 
- tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit und  
  an Sonn- und Feiertagen - 55 dB (A), 
- nachts  - 45 dB (A) 

an der Wohnnachbarschaft nicht überschritten werden. 
 
Einzelne Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte “Außen” tags um nicht mehr als 30 
dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 

7. Die Immissionsrichtwerte gemäß Ziffer 5.1 der Freizeitlärm-Richtlinie M-V beziehen sich auf fol-
gende Zeiten: 

an Werktagen: 
 - tags außerhalb der Ruhezeit von  08.00 – 20.00 Uhr, 

 - tags während der Ruhezeiten von  06.00 – 08.00 Uhr und von 
  20.00 – 22.00 Uhr, 
 - nachts von  22.00 – 06.00 Uhr. 
 

an Sonn- und Feiertagen: 
 - tags außerhalb der Ruhezeit von  09.00 – 13.00 Uhr und von 
  15.00 – 20.00 Uhr, 

 - tags während der Ruhezeiten von  07.00 – 09.00 Uhr und von 
  13.00 – 15.00 Uhr und von 
  20.00 – 22.00 Uhr, 
 - nachts von  22.00 – 07.00 Uhr. 
 

8. Es ist mittels einer Schalltechnischen Prognose der Nachweis zu erbringen, dass an den nachge-
legten fremdgenutzten schutzbedürftigen Räumen die genannten Immissionsrichtwerte eingehal-
ten werden. Die bereits vorhandenen Sportanlagen sind bei der Betrachtung zu berücksichtigen. 
Der Nachweis ist der unteren Immissionsschutzbehörde zur weiteren Prüfung des Vorhabens vor-
zulegen. 

 
Hinweise: 
 

1. Eine zeitweilige Lärmbelästigung durch den südlich gelegenen Kiestagebau ist nicht auszuschlie-
ßen. 

 
2. Eine zeitweilige Lärmbelästigung durch die südwestlich gelegenen Sportanlagen ist nicht auszu-

schließen. 
 

3. Gemäß Ziffer 4.2.1 des Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären 
Geräten vom 28.08.2013 wurden Abstände ermittelt, die abhängig von der Gebietsnutzung, erfor-
derlich sind, damit bei der Nutzung durch Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-
Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke die Immissionsrichtwerte gemäß der Nebenbestimmung 
eingehalten werden können. Zum Schutz der Nachbarschaft ist der Standort außenliegender Bau-
teile der technischen Gebäudeausstattung (z.B. Klimaanlagen, Wärmepumpen) so zu wählen, 
dass die folgenden Abstände zu den maßgeblichen Immissionsorten im allgemeinen Wohngebiet 
eingehalten werden: 
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Schallleistungspegel 
nach Herstellerangabe in 
dB(A) 

36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 

Abstand in m 0,1 0,5 0,9 1,4 2,2 3,4 5,2 7,6 10,9 15,6 22,2 

 
Bei einer ungünstigen Aufstellung von stationären Geräten können sich jedoch die Abstände ver-
größern. Dies wäre z.B. der Fall, wenn das stationäre Gerät näher als 3 m an mind. einer reflektie-
renden Fläche (z.B. Wand) steht oder unter einem Vordach mit einer Höhe bis zu 5 m. Die Un-
günstigen Faktoren können sich akkumulieren.  

 
4. Gemäß § 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind nicht genehmigungsbedürftige 

Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass 
- schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-

meidbar sind, 
- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-

destmaß beschränkt werden und  
- die beim Betrieb der Anlage entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden kön-

nen. 
 

5. Gemäß § 23 BImSchG sind die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen zu gewährleisten. 

 
6. Sollten sich Immissionsbelästigungen für die Nachbarschaft ergeben, so ist auf Anordnung der 

Behörde nach § 26 BImSchG ein Gutachten (die Kosten trägt der Bauherr) mit Abwehrmaßnahmen 
zu erstellen und diese in Abstimmung mit der Behörde terminlich umzusetzen. 

 
7. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Immissionsrichtwerte der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (Geräuschimmissionen – AVV Baulärm) 
vom 19. August 1970 einzuhalten. 
 

8. Während der Realisierungsphase der Baumaßnahmen sind die Bestimmungen der 32. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzver-
ordnung – 32. BImSchV) vom 29. August 2002 einzuhalten. 

 
Frau Konow, Tel.: -6704 
 
Abfallwirtschaft 
 
Aus Sicht der Abfallwirtschaft werden zu o.g. Bauleitplanverfahren keine Bedenken oder Hinweise geäu-
ßert. 
 
Herr Flemming, Tel.: -7016 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
Haase 
SB Bauleitplanung 
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3. Änderung des Teilflächennutzungsplans für den Bereich Pinnow der Gemeinde 
Pinnow; Amt Crivitz 
Frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB  
hier: Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB haben folgende 
Unterlagen zur Prüfung vorgelegen: 

- Vorentwurf Planzeichnung, Bürogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung, Juni 2025 
- Vorentwurf Begründung, Bürogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung, Juni 2025 
- Vorentwurf Umweltbericht, Bürogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung, Juni 2025 

 
Damit der Genehmigungsfähigkeit der 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans für den 
Bereich Pinnow aus naturschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken entgegenstehen, sind die 
nachfolgend genannten Punkte in der weiteren Planung zu berücksichtigen: 

 
Eingriffsregelung: 
(Bearbeiter: Frau Steinke, Tel: 03871 722-6807, E-Mail: julia.steinke@kreis-lup.de) 
 
1. Der Sachverhalt zum gesetzlichen Baumschutz ist auf Seite 9 des Umweltberichtes nicht 

korrekt dargestellt. Hier werden die Normen des § 18 und des § 19 NatSchAG M-V 
vermischt. Da die Geltungsbereiche der Bebauungspläne Nr. 22 und Nr. 23 der 
Gemeinde Pinnow sowohl gesetzlich geschützte Einzelbäume nach § 18 NatSchAG M-V 
als auch gesetzlich geschützte Alleebäume nach § 19 NatSchAG M-V berühren, sind 
beide Normen darzustellen.  
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zum Bebauungsplan Nr. 22 sind konkrete 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigung der Gehölze zu 
formulieren.  

 
2. Hinsichtlich der Flächen zum Bebauungsplan Nr. 23 wird auf die Stellungnahme im Zuge 

der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB zum B-Plan verwiesen. 
 
 
 

Gemeinde Pinnow  
über Amt Crivitz 
Amtsstraße 5 
 
19089 Crivitz 

Aktenzeichen 
3. Änderung TFNP  
Gemeinde Pinnow 

Dienstgebäude  
Ludwigslust 

Zimmer  
C 328 

Datum  
01.09.2025 

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim 

als untere Naturschutzbehörde 

 

Organisationseinheit 

Fachdienst Umwelt 

 

Ansprechpartner Frau Steinke 

 

Telefon  03871 722 - 6807 

Fax  03871 722 - 77 - 6807 

E-Mail  julia.steinke@kreis-lup.de 
 

Landkreis Ludwigslust-Parchim  |  PF 160220  |  19092 Schwerin 

 

http://www.kreis-lup.de/
mailto:Rechnung@kreis-lup.de


 
Seite 2 von 2 

 

Stellungnahme zum speziellen Artenschutz nach § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz  
(Heide Beese, Tel.03871-722-6838, E-Mail: heide.beese@kreis-lup.de) 
 
Die Auswirkungen auf die gesetzlich geschützten Arten, die Einhaltung 
artenschutzrechtlicher Belange sind entsprechend der Abschichtung (Ebene der 
unverbindlichen Bauleitplanung) gegenüber der unteren Naturschutzbehörde darzulegen. 
Diese artenschutzrechtliche Prüfung muss zumindest eine Prüftiefe erreichen, dass 
ausgeschlossen werden kann, dass die Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
artenschutzrechtlichen Verbotsnormen des § 44 Abs. 1 BNatSchG entgegenstehen. 
 
Für die in der 3. Änd. des FNP dargestellten Wohnbauflächen (B22) wird im Umweltbericht 
lediglich eine Bauzeitenbeschränkung hinsichtlich des potentiellen Vorkommens der 
Feldlerche dargelegt. 
Feldlerchen gelten als ortstreu. Die Verluste von Brutrevieren wertgebender Bodenbrüter und 
mögliche Flächen für Ersatzquartiere (im Umkreis von 2 km zum Eingriffsort) sind bereits auf 
der Ebene der FNP-Änderung artenschutzrechtlich zu betrachten, insofern das Verfahren 
zum Bebauungsplan nicht im Parallelverfahren stattfindet.  
Bodenbrüter bauen meist jedes Jahr ein neues Nest, so dass diese Fortpflanzungsstätten 
nach der Brutzeit nicht mehr geschützt sind. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte 
auszudehnen auf Abwesenheitszeiten, sofern nach den Lebensgewohnheiten der Art mit 
einer regelmäßig wiederkehrenden Nutzung zu rechnen ist (BVerwG, Urteil vom 6. 
November 2013 - 9 A 14.12 - BVerwGE 148, 373 Rn. 114 m.w.N.). 
„Selbst wenn die Vogelart - wie der Kiebitz - die Neststandorte jährlich wechselt, ist eine 
Fortpflanzungsstätte jedenfalls dann betroffen, wenn ein ganzes Brutrevier beseitigt wird, in 
dem sich regelmäßig benutzte Brutplätze befinden (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. Juni 2006 - 
9 A 28.05 - BVerwGE 126, 166 Rn. 33); (BVerwG, Urteil vom 9. November 2017 – 3 A 4/15 –
, BVerwGE 160, RN 50 ff)“. 
 
Hinsichtlich der Flächen zum B 23 wird auf die Stellungnahme zum B-Plan verwiesen. Die 
zusammenfassende Übernahme der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Betrachtungen 
zum Bebauungsplan Nr. 23 in die Änderung des Flächennutzungsplanes ist geeignet, diese 
Belange hinreichend zu berücksichtigen. 







Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern

Der Vorsta nd

Forstamt Gadebehn � Ronkenhofer Weg2 � 19089 Gadebehn
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Gadebehn, 21. August 2025

3. Anderung des Teilflachennutzungsplans der Gemeinde Pinnow
Fruhzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. $
3 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Darnen und Herren,

zur o.g. Anderung des Flachennutzungsplans gibt das Forstamt Gadebehn als ortliche
zustandige Verwaltungseinheit im Auftrag des Vorstandes der Landesforst Mecklen­
burg-Vorpommern als untere Forstbehorde folgende Stellungnahme ab.

In den Geltungsbereichen der 3. Anderung des Flachennutzungsplans befinden sich
keine Flachen, die als Wald im Sinne des S 2 LWaldG' einzustufen sind.
Der Anderungsbereich 1 grenzt im Suden an einen Geholzstreifen, der kein Wald ge­
ma~ S 2 LWaldG ist. Der Anderungsbereich 2 grenzt im Nord direkt an eine Waldflache
an.

Mit der geplanten Anderung des Flachennutzungsplans im 2. Anderungsbereich und
des B-Plans Nr. 23 ,Sport- und Spielflache" soll ein neues Baufeld fur die Erweiterung
der angrenzenden Sport- und Spielanlagen eingerichtet werden. Nordlich des Geltungs­
bereichs befindet sich auf einem angrenzenden Flurstuck eine Waldflache. In diesem
Zusammenhang mochte ich darauf hinweisen, dass Wald gema~ S 2 Abs. 1 LWaldG
jede mit Waldgehlzen bestockte Grundflache ist. Waldgeholze sind dabei alle Wald­
baum- und Waldstraucharten.

1 Waldgesetz fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794) geandert worden ist

Vorstand: Manfred Baum
Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0
Telefax: 03994 235-400
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank
BIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883



2

Gema~ S 1 Satz 2 der WAbstVO M-V wird die Waldgrenze durch die Traufkante des
Bestandes gebildet.

Bei der weiteren Entwicklung des Bebauungsplans ist darauf zu achten, dass Gebaude,
in denen sich Menschen zeitweilig aufhalten werden, so errichtet werden, dass der er­
forderliche Waldabstand von 30 m nach § 20 LWaldG eingehalten wird.
Eine Ausnahmegenehmigung zum Unterschreiten des Abstandes baulicher Anlagen
zum Wald nach WAbstVO M-V wird bei Aufenthalt von Menschen in den Gebauden
nicht in Aussicht gestellt.
Fur die Errichtung von Sport- und Spielanlagen im Freien, besteht hingegen die Mog­
lichkeit der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Unterschreiten des Waldab­
standes nach § 2 WAbstVO M-V.

Fur Ruckfragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfugung.

Mit freundlichen Gru~en
Im Auftrag

le
Forstamtsleiter

? Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum
Wald (Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 01. Februar 2025 (GS Meckl.-Vorp. GI. Nr.790-2­
30; GVOBI. M-V Nr. 4 2025, S. 55)

Vorstand: Manfred Baum
Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0
Telefax: 03994 235-400
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank
BIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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S TE LLUNGNAHME  DE S  BE R GAMTE S  S TR ALS UND 
Vorentwurf der 3. Ä nderung des Teilflächennutzungsplanes für den Bereich 
Pinnow der Gemeinde Pinnow 

S ehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Ausweisung des Ä nderungsbereiches 1 ist vorgesehen, dass sich die künftige 
Wohnbebauung der Ortslage Pinnow dem bestehenden Bergbaubetrieb erneut annähert. 

Diesbezüglich weist das Bergamt auf folgende Umstände hin: 

Für den Tagebau Pinnow Nord ist mit Datum vom 25.0Z 1999 ein fakultativer R ahmen-
betriebsplan gemäß §  52 Abs. 2 Nr.1 Bundesberggesetz zugelassen. Dieser hat aktuell 
in der Fassung seiner 2. Ä nderung vom 15.09.2023 Bestandskraft bis einschließlich 
31.12.2040. 
In der Nebenbestimmung 3.12 der Zulassung des R ahmenbetriebsplanes wurden die 
vom Bergbaubetrieb gegenüber Dritten einzuhaltenden S challemissionsgrenzwerte defi-
niert. Für ausgewiesene „R eine Wohngebiete" (WR ) ist der S challpegel am Tage auf 50 
dB(A), für allgemeine Wohngebiete (WR ) auf 55 dB(A) begrenzt. Diese Werte gelten ge-
genüber der zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung bestehenden Bebauungssitua-
tion. Mit der nun beabsichtigten Annäherung ist bei der Zulassung des Bebauungsplanes 
darauf Bezug zu nehmen, dass die Festlegungen des bergrechtlichen R ahmenbetriebs-
planes zu berücksichtigen sind. E ine Verschiebung der zugrundeliegenden Bezugs-
grenze der S challgrenzwerte an den östlichen R and des Ä nderungsbereiches 1 ist nicht 
zulässig. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass innerhalb des geplanten Vor-
habenbereiches die S challgrenzwerte ggf. nicht anzuwenden sind. Der Bestandsschutz 
des genehmigten Bergbaubetriebes ist zwingend zu berücksichtigen. 
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Im Zuge des bergbaulichen Genehmigungsverfahrens für den Tagebau Pinnow wurden 
VViedernutzbarmachungsmaßnahmen festgelegt, die auch der Kompensation des E ingrif-
fes dienen. Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen wurden in das zentrale Korn-
pensations- und ökokontoverzeichnis eingetragen und sind zu beachten (ID 13752 und 
13753). 

Aus S icht der vom Bergamt S tralsund zu wahrenden Belange werden keine weiteren 
E inwände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht. 

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 
Im Auftrag 

Alexander Kattner 
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Ich bitte auch darum, dass solche Maßnahmen nachträglich auch im bestehenden Wohngebiet 

Am Kiessee umgesetzt werden. Es ist das einzige Wohngebiet in Pinnow ohne Gehweg! 

Es sollten unbedingt ausreichend Parkplätze im neuen Baugebiet vorgesehen werden. Im 

bestehenden Wohngebiet Am Kiessee gibt es bereits viel zu wenige Parkmöglichkeiten. Die 

Situation wird zusätzlich erschwert durch die Ansiedlung eines Zahnarztes und eines 

Unternehmens, wodurch viele Fahrzeuge in der Nachbarschaft parken.

Zudem haben in den Bereichen Am Kiessee 3 und 4 einige Anwohner auf ihren privaten 

Stellplätzen Fahrradunterstände errichtet, wodurch eine Stellfläche wegfällt. Die zweite Autos 

dieser Haushalte werden dann auf den öffentlichen Flächen abgestellt. Auch wenn dies 

grundsätzlich erlaubt ist, war es vermutlich nicht so vorgesehen und führt mittlerweile zu 

engen und gefährlichen Verkehrssituationen in der Siedlung. 

Wichtig wäre zudem eine eigene Zufahrt für das neue Wohngebiet, nicht über das bestehende 

Wohngebiet Am Kiessee, um zusätzliches Verkehrsaufkommen und Gefahren zu vermeiden.

Zusätzlich wäre es wünschenswert, eine schöne und sichere Fußwegverbindung bzw. kleine 

Spazierroute rund um die angrenzende Ackerfläche bei der Kiessee zu schaffen. Dies würde 

die Lebensqualität für Anwohnerinnen und Anwohner jeden Alters deutlich erhöhen.

Sport- und Spielfläche (Bereich 2)

Da das Gelände etwas abseits liegt, ist klar, dass es nicht für die ganz Kleinen gedacht ist. 

Umso wichtiger ist es, hier gezielt Angebote für ältere Kinder zu schaffen, die zum aktiven 

Spielen und Sporttreiben motivieren. 

- Ein abgeschlossenes Fuß Basketballfeld wäre wünschenswert.

Denkbar wären zusätzliche Angebote wie:

- eine Torwand oder Ballspielwand

- ein Graffiti-Wandbereich

- überdachte Sitzgelegenheiten oder Treffpunkte für Jugendliche

Erwähnenswert ist auch, dass Kinder bereits selbst eine kleine Mountainbike-Strecke im 

angrenzenden Gelände angelegt haben. Diese könnte mit geringem Aufwand (z. B. mit einem 

Radlader oder einer kleinen Planierraupe) etwas erweitert und besser befahrbar gemacht 

werden.

Vielen Dank für die Berücksichtigung meiner Anregungen.











• eine Zahnarztpraxis mit Patientenverkehr,

• einen Pflege- und Fahrdienst mit häufigen Fahrten,

• sowie Fahrzeuge eines Monitionsbergedienstes, die regelmäßig im Wohngebiet verkehren.

Die Nutzung der Straße entspricht daher nicht dem eines typischen, reinen Wohngebiets, sondern 
ist bereits heute erhöht.

(Unabhängig davon schätzen wir natürlich unsere Gewerbebetriebe und das damit verbundene 
Angebot)

4. Verdichtung der Bebauung im neuen Bauabschnitt

Dem Vorentwurf zufolge ist im neuen Baugebiet nicht nur Einfamilienhausbebauung vorgesehen, 
sondern auch Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser.
Damit wird eine höhere bauliche Dichte und eine steigende Verkehrsbelastung einhergehen � 
sowohl in der Bau- als auch in der Nutzungsphase.
Bereits heute existieren im bestehenden Gebiet vier Mehrfamilienhäuser. Eine weitere Verdichtung 
ohne Anpassung der Erschließung wäre aus städtebaulicher Sicht aus meiner Sicht nicht sinnvoll.

5. Fehlende zweite Zufahrt für Rettungskräfte

Aktuell ist das gesamte Gebiet nur über eine einzige Straße erschlossen.
Im Notfall � z. B. bei Feuer, medizinischem Einsatz oder Straßensperrung � besteht keine 

Ausweichmöglichkeit für Rettungsfahrzeuge.
Aus Sicht der Gefahrenabwehr, der Feuerwehr und der medizinischen Versorgung sollte dringend eine 
zweite Zufahrt eingeplant werden.
Dass eine solche Zuwegung bereits bei der ursprünglichen Planung (Planstr. D) freigehalten 

wurde, zeigt, dass auch die Gemeinde ursprünglich von einem solchen Bedarf ausgegangen ist.

Die G/RC Notein-Ausfahrt ist unbesfestigt, recht schmal und war bei meiner letzten Begehung mit 
einem Findling versperrt 

6. Nutzung des Wohngebiets durch das benachbarte Altenpflegeheim

Bewohnerinnen und Bewohner des nahegelegenen Altenpflegeheims sowie deren Angehörige nutzen 
das Wohngebiet regelmäßig für Spaziergänge.
Die heute vorhandene Struktur ermöglicht � trotz der verkehrlichen Herausforderungen � noch 
eingeschränkt eine gewisse Aufenthaltsqualität.
Ein deutlicher Anstieg des Verkehrs durch ein neu angeschlossenes Baugebiet würde jedoch auch 
diesen wichtigen sozialen Begegnungsraum zusätzlich belasten.

Zusammenfassung und Bitte

Ich bitte Sie, im weiteren Verfahren zu prüfen, ob die Erschließung des Änderungsbereichs 1 über eine 
separate bzw. ergänzende Zuwegung � wie ursprünglich vorgesehen � realisiert werden kann.
Dies würde nicht nur zur Verkehrsentlastung, sondern auch zu einer deutlich höheren Sicherheit, 

Lebensqualität und städtebaulichen Verträglichkeit beitragen.

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Beteiligung und für Ihre Arbeit im Planungsverfahren. Ich freue 
mich über eine Rückmeldung, ob und wie meine Anregungen in die Abwägung einfließen.



Stellungnahme zur
Aufstellung der 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans der 
Gemeinde Pinnow für den Bereich Pinnow Kiessee - Umwidmung einer Ackerfläche 
zum Zwecke der Wohnbebauung in Pinnow 

Da wir seit 3 Jahren hier am Kiessee wohnen sehen wir diesem 
Bauvorhaben kritisch entgegen. 

Besonderes Augenmerk sollte auf die Zufahrt zum neu zu 
erschließenden Baugebiet gelegt werden.

Diese sollte nicht über das bestehende Wohngebiet am Kiessee 
erfolgen, da wir bereits in einer verkehrsberuhigten Zone wohnen. 
Es gibt viele kleine Kinder, die hier auch mit Roller, Dreirädern, E-
Kinderautos umherfahren, spielen und malen. 
Ältere Bürger aus den Altenheim gehen hier im nah gelegenen 
Wohngebiet in Begleitung spazieren und suchen Erholung.
Außerdem ist durch die Tagespflege am Kiessee und den Zahnarzt 
schon reger Besucherverkehr zu verzeichnen.
Der Straßenzustand sollte erhalten bleiben und nicht durch die 
Erschließung und Bau eines anderen Wohngebietes zerstört, und 
die Verschlechterung der Wohnqualität durch Lärm-, Staub- und 
Schmutzbelastung muss verhindert werden.

Es sollte also eine eigene Straße für die Erschließung und 
Bautätigkeit von der Hauptstraße Mitteldrift angelegt werden.

Wegen der entstehenden Bodenversiegelung wird eine 

Ausgleichsfläche notwendig - diese entsteht in GODERN als 

Streuobstwiese 

Wie soll der Lebensraum am Kiessee, der zerstört wird und die 

Versiegelung durch eine andere Fläche in Godern ausgeglichen 

werden ? 

Am Kiessee hat sich jetzt bereits ein Biotop gebildet- besonders in 

der Uferzone haben sich zahlreiche Arten von Lebewesen 

angesiedelt, auf dem See schwimmen Schwäne. Die Wildenten 









Pinnow den 20.08.2025 

An das AMT CRIVITZ LANDKREIS LUDWIGSLUST-PARCHIM 

Stellungnahme zur 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans für 
den Bereich Pinnow 

„Anlass der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Pinnow bilden die sich in 
Aufstellung befindlichen Bebauungspläne Nr. 22 ….“  

1. Stellungnahme zum Punkt 4.4 

„4.4 Verkehrserschließung 

Änderungsbereich 1 

Die im Änderungsbereich 1 dargestellte Wohnbaufläche liegt an der das bestehende 
Wohngebiet Am Kiessee nach Süden begrenzende Wohnstraße an. Die grundlegende 
verkehrliche Erschließung ist somit gegeben. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist 
entsprechend der hier festzulegenden Baustruktur die innere Erschließung der Fläche zu 
regeln“. 

Ich bitte diesen Punkt dahingehend zu überarbeiten, dass eine weitere Zufahrt zum 
Wohngebiet geschaffen wird. 

Begründung: 

Das Wohngebiet „Am Kiessee“ ist ein sehr junges Wohngebiet. Die meisten 
Einfamilienhäuser wurden 2020 -2021 gebaut. Sie sind hauptsächlich von jungen Familien 
mit kleinen Kindern bewohnt. 

Die Kleinkinder haben hier in der verkehrsberuhigten Zone sehr gute Bedingungen um die 
ersten Versuche mit Bobby Car, Roller, Inline Skatern oder Fahrrad zu wagen. 

„Auf Verkehrsflächen, die mit dem Zeichen 325.1 gekennzeichnet sind, gelten nach Anlage 3 
zu § 42 Absatz 2 StVO folgende Verhaltensregeln:[3]  

1. Fahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden. 
2. Fußverkehr darf nicht durch den Fahrzeugverkehr gefährdet oder behindert werden. 

Wenn nötig, muss der Fahrzeugverkehr warten. 
3. Der Fußverkehr darf den Fahrzeugverkehr nicht unnötig behindern. 
4. Fahrzeuge müssen innerhalb gekennzeichneter Flächen geparkt werden. 

Ausgenommen ist davon das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen. 
5. Der Fußverkehr darf die ganze Straßenbreite benutzen. Spielende Kinder sind überall 

erlaubt.“ 

Schon jetzt ist zu beobachten, dass Kinder durch die verschiedenen Lieferdienste (Amazon, 
Hermes, DHL…) gefährdet werden. Diese Lieferdienste stehen unter Zeitdruck entsprechend 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsberuhigter_Bereich#cite_note-3


ist ihr Fahrstil. Das Wohngebiet hat nur eine Zufahrtsstraße, viele Lieferwagen rangieren 
rückwärts um möglichst schnell wieder auf die Hauptstraße zu gelangen. 

Wenn in der Bauphase die großen, schweren Baufahrzeuge auch noch diese Zufahrt benutzen 
und ggf. im Wohngebiet rangieren, entstehen ein nicht verantwortbares Gefährdungspotential. 

Verringern ließe sich dieses Gefährdungspotential durch die Schaffung einer (mindestens) 
während der Bauphase zusätzlichen Zufahrt zum Wohngebiet.(Siehe Abbildung 1) Dies wäre 
mit wenig Aufwand möglich, da die an das neue Baugebiet nach Süden begrenzende 
Wohnstraße schon fast bis an die Hauptstraße heranreicht. Der Baustellenverkehr würde so 
das Wohngebiet nur an dieser Straße tangieren. Weiterhin hätten die Lieferdienste bei einer 
dauerhaften Ausführung der Zufahrt, eine gute Möglichkeit das Wohngebiet ohne Rangieren 
wieder zu verlassen. 

 

Abbildung 1 

  























auf gleicher Fläche perspektivisch in Pinnow? Das ist alles noch nicht absehbar. 
 
Wird die bestehende Infrastruktur Pinnows den dann noch mehr Menschen im Dorf 
gerecht (Kita, Schule, Schulbus, Edeka, Arzt, Zahnarzt…)? Pinnow ist jetzt schon 
eine von 2 Gemeinden mit dem größten Bevölkerungszuwachs von 2011 bis 2019, 
der Wohnungsbestand ist für Pinnow im gleichen Zeitraum unter den 
Umlandgemeinden am meisten gewachsen. Braucht Pinnow noch mehr Einwohner? 
Lässt die Altersstruktur Pinnows nicht erwarten, dass bald Wohnungen (Häuser) hier 
frei werden und sich Neubauten erübrigen? Das ließe sich anhand von Zahlen im 
Amt Crivitz erfragen. Eine Liste von Pinnow-Interessenten für Mietwohnungen soll 
existieren, wieviel sind es denn tatsächlich? Und wie lange nach Bezug sind diese 
dann auch bewohnt? Mietwohnungen bedeuten allgemein ohnehin ständigen Ein- 
und Auszug. Mieter und Immobilie leiden unter dieser Fluktuation. 

Müssen wir noch mehr Land versiegeln und Ökoräume zerstören? Wir brauchen in 
Pinnow bitte kein 2. FriedrichsthaL (dort hatte ich initial auch zunächst ein 
Grundstück zu Bauzwecken reserviert). Ich bin so froh, dort nicht gebaut zu haben!  
 
Der vorliegende Umweltbericht spricht von „erheblichen Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes“, weshalb eine Ausgleichsfläche in Form einer Streuobstwiese im 
anderen Ortsteil angelegt werden muss. Die Wiese dort gibt es aber eigentlich schon, 
es fehlen nur die Obstbäume-ist dies ein wirklicher AUSGLEICH?? Diese könnten 
auch auf der umzuwidmenden Ackerfläche hier in Pinnow gepflanzt werden. 
Alternativ kann ein Pachtbauer auch Ökolandwirtschaft auf dieser Fläche oder 
Agroforst betreiben oder wir machen eine Hundewiese draus-es gibt immer mehr 
Hunde hier in Pinnow. 

Kann es sich die Gemeinde Pinnow angesichts der finanziellen Lage aller 
Kommunen in Deutschland leisten 240 T€ an den Verkäufer der Fläche zu zahlen? 
Was ließe sich mit dieser Summe anstatt finanzieren? Wie groß ist das Risiko für die 
Gemeinde die geplanten Grundstücke nicht oder nicht zeitnah veräußern zu können? 

Hohe Ausgaben sind lt. Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung der Grund für 
die Finanzmisere der Kommunen! 

Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende Bodennutzung, der Schutz natürlicher Lebensgrundlagen und eine 
Förderung von Klimaschutz und Klimaanpassung und Verantwortung gegenüber 
nachfolgenden Generationen kann ich mit dem Projekt ERWEITERUNG des 
Wohngebiets Am Kiessee nicht erkennen. Zementierung einer Ackerfläche mit einer 
Obstwiese an anderer Stelle ausgleichen zu wollen dient nur der Beruhigung des 
Gewissens. 

Eine Planung mit Reihen und weiteren Mietshäusern entspricht nicht dem dörflichen 
Charakter Pinnows mit EFH. 

Der LEP MV formuliert: 

 Die Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen soll landesweit reduziert werden. 














